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1 ALLGEMEIN 
Strafen können an Clubs, Teams, Spieler und Turnier Veranstalter gemäss Strafenreglement 

BBV ausgesprochen werden. 

 

1.1  Bekleidungsvergehen 

Spieler oder Mannschaften haben keine Einsprachemöglichkeit gegen Bekleidungsvergehen 

und müssen die Begegnungen spielen, wenn das Tenue durch den Schiedsrichter, die 

Turnierleitung und SP Kontrollorgan akzeptiert wurde. 

1.2 Disziplinarmassnahmen 

Der Schiedsrichter oder die Turnierleitung kann in notwendigen Fällen als  

Disziplinarmassnahme einen Verweis ohne direkte Folgen erteilen, bzw. in schweren oder 

Wiederholungsfällen Strafen vom Matchverlust bis hin zum Ausschluss vom Turnier 

verhängen. Ansonsten  sind alle Verfehlungen und Verstöße gegen geltende Ordnungen der 

TK schriftlich zu melden. Wer in Kentniss eines solchen Sachverhaltes dessen Meldung 

unterlässt, 

macht sich in der gleichen Weise strafbar wie der eigentliche Verursacher (passiver 

Verursacher) 

 

2 STRAFENKATALOG 
 

1. Einfaches Vergehen 

 Busse von Fr.20.-- 

2. Grobes Vergehen 

 Busse von Fr. 50 – 100.-- 

3. Turnierausschluss 

  

 

3 STRAFEN,PROTESTE, REKURSE 

3.1 Geldstrafen 

Geldstrafen, die nicht innerhalb der eingeräumten Zahlungsfrist beglichen sind, werden vom 

BBV Vorstand erhöht. Wird auch diese erhöhte Strafe nicht innerhalb der dafür eingeräumten 

Zahlungsfrist erledigt, so sind alle Mitglieder des dafür verantwortlichen Clubs bis 

Begleichung der erhöhten Summe automatisch für alle Turniere gesperrt. Diese Sperre bleibt 

bis zur Begleichung der Strafe aufrecht. 

3.2 Sperren 

Die Sperre eines Spielers oder Clubs beträgt 1 Monat bis 1 Jahr. 

Die Sperre kann nicht aufgehoben werden, bevor der Spieler oder Club seinen finanziellen  

Verpflichtungen gegenüber de BBV nachgekommen ist. 
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3.3 Proteste 

Ein Protest ist sofort nach Eintreten bzw. Gewahrwerden des angefochtenen Umstandes im 

Spielprotokoll festzuhalten und zu unterschreiben. Auch die Turnierleitung/Schiedsrichter 

haben zu unterschreiben. Der Protestgrund muss vermerkt werden. Die Protestgebühr von Fr. 

50.- ist mit dem Protest bar zu bezahlen. Binnen 3 Tagen (Poststempel)ist der begründete 

Protestantrag der BBV- TK zu übermitteln. Proteste ohne begründeten Antrag und solche, die 

verspätet eintreffen, werden nicht behandelt. Damit ist dann aber auch kein weiteres 

Rechtsmittel mehr zulässig. Wird ein Protestgrund erst später bekannt, so entscheidet die 

BBV- TK über die Berechtigung und gegebenenfalls eine Behandlung des verspäteten 

Protestes.  

Proteste, Einsprachen und andere Rechtsmittel sind nur möglich, wenn der Betreffende (bzw. 

die Mannschaft/Club) all seinen Verpflichtungen gegenüber dem Verband, der Sektion und 

dem Turnier Veranstalter nachgekommen ist.  

3.4 Rekurse 

Rekurse müssen bei der TK- Stelle eingegeben werden, unter Einhaltung folgender 

Bedingungen: 

 

- Bestätigung der Zahlung der Rekursgebühr (ggf. Bareinlage) 

- Schriftlich begründeter Antrag. 

- Unterschrift der Rekurrierenden. 

- Unterschrift des Clubpräsidenten. 

- Absenden innere 10 Tagen nach Erhalt des Protestbescheids (Datum Poststempel) 

 

Der Rekurrierende muss sich in einem Zeitraum von 3 Wochen an einem von der 

Rekurskommission festgelegten  Termin zur Verfügung stellen, oder sich dabei 

ordnungsgemäß vertreten lassen. 

 

 


